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VgV Verhandlungsverfahren mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb  

Leistungsverzeichnis

Typ Bezeichnung Menge Beginn Ende Beschreibung

Gruppe Leistungsverzeichnis_Abrechnung
Arzneimittel 04.05.2026

 Leistungsverzeichnis_Abrechnung Arzneimittel 04.05.2026

Leistung Stückpreis/E-Rezept
(Arzneimittelerbringer
und Leistungserbringer
Abrechnungen nach § 300
SGBV)

33.200.000 St Anzugeben ist ein Stückpreis pro E-Rezept aus dem Leistungsbereich der Arzneimittelerbringer nach § 300 SGBV. Mit
diesem Stückpreis sind alle erforderlichen Leistungen abgegolten, soweit sie nicht gesondert in einer anderen Position
aufgeführt
sind oder etwas Abweichendes ausdrücklich in den Vergabeunterlagen vereinbart ist. Der Stückpreis umfasst
insbesondere:
- Datenannahme und -verarbeitung
- sachliche und rechnerische und pharmafachliche Prüfung
- Retaxationsprüfung
- Zahlungsabwicklung
- revisionssichere Archivierung
- Bereitstellung von Standardreports

Abgrenzung: Nicht "Kostenerstattung nach § 13 Abs. 2 SGB V (Kapitel 4.7 Optionale Leistungserweiterung –
Kostenerstattung nach § 13 Abs. 2 SGB V))".

Gemäß Leistungsbeschreibung Ziffer "5 Konkrete Aufgabenbeschreibung".

Hinweise:
- Bitte geben Sie jeweils einen Einzelwert in Spalte I ein, der Gesamtwert wird automatisch berechnet
- Sollten bei einer Preisposition keine Kosten anfallen, so ist der Wert "0" in Spalte I einzutragen.
- Die angegebenen Mengen basieren auf Erfahrungswerten und Annahmen und dienen ausschließlich der
Vergleichbarkeit der Angebote. Es handelt sich um unverbindliche Annahmen für 48 Monate gesamt, es besteht kein
Anspruch auf eine Mindestabnahme.
- Die Gewichtung der Preispositionen ergibt sich aus den im Preisblatt hinterlegten Mengenansätzen.
- Diese Preisposition fließt in die Bewertung ein.

Leistung Stückpreis/ Papier-Rezept
(Arzneimittelerbringer
und Leistungserbringer
Abrechnungen nach § 300
SGBV)

6.800.000 St Anzugeben ist ein Stückpreis pro Papier-Rezept aus dem Leistungsbereich der Arzneimittelerbringer nach § 300 SGBV.
Mit diesem Stückpreis sind alle erforderlichen Leistungen abgegolten, soweit sie nicht gesondert in einer anderen Position
aufgeführt
sind oder etwas Abweichendes ausdrücklich in den Vergabeunterlagen vereinbart ist.
Stückpreis umfasst insbesondere:
- Datenannahme und -verarbeitung
- sachliche und rechnerische und pharmafachliche Prüfung
- Retaxationsprüfung
- Zahlungsabwicklung
- revisionssichere Archivierung
- Bereitstellung von Standardreports

zusätzlich zum eRezept enthalten:
- Posteingang / Logistik
- Digitalisierung (Scan; Aufbereitung)
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- physische Archivierung
Abgrenzung: Nicht "Kostenerstattung nach § 13 Abs. 2 SGB V (Kapitel 4.7 Optionale Leistungserweiterung –
Kostenerstattung nach § 13 Abs. 2 SGB V))".

Gemäß Leistungsbeschreibung Ziffer "5 Konkrete Aufgabenbeschreibung".

Hinweise:
- Bitte geben Sie jeweils einen Einzelwert in Spalte I ein, der Gesamtwert wird automatisch berechnet
- Sollten bei einer Preisposition keine Kosten anfallen, so ist der Wert "0" in Spalte I einzutragen.
- Die angegebenen Mengen basieren auf Erfahrungswerten und Annahmen und dienen ausschließlich der
Vergleichbarkeit der Angebote. Es handelt sich um unverbindliche Annahmen für 48 Monate gesamt, es besteht kein
Anspruch auf eine Mindestabnahme.
- Die Gewichtung der Preispositionen ergibt sich aus den im Preisblatt hinterlegten Mengenansätzen.
- Diese Preisposition fließt in die Bewertung ein.

Option Stückpreis/ pro Beleg
(Kostenerstattung nach §13
Abs. 2 SGB V)

80.000 St Anzugeben ist ein Stückpreis pro Papierbeleg (Kostenerstattung nach §13 Abs. 2 SGB V). Mit diesem Stückpreis sind
alle erforderlichen Leistungen abgegolten, soweit sie nicht gesondert in einer anderen Position aufgeführt sind oder etwas
Abweichendes ausdrücklich in den Vergabeunterlagen vereinbart ist.
Stückpreis umfasst insbesondere:
- Datenannahme und -verarbeitung
- sachliche und rechnerische Prüfung
- Retaxationsprüfung
- Zahlungsabwicklung
- revisionssichere Archivierung
- Bereitstellung von Standardreports

hier sind enthalten:
- Posteingang / Logistik
- Digitalisierung (Scan; Aufbereitung, Indexierung)
- physische Archivierung

Gemäß Leistungsbeschreibung Ziffer "8.1 Private Kostenerstattung nach §13 Abs. 2 SGB V."

Hinweise:
- Bitte geben Sie jeweils einen Einzelwert in Spalte I ein, der Gesamtwert wird automatisch berechnet
- Sollten bei einer Preisposition keine Kosten anfallen, so ist der Wert "0" in Spalte I einzutragen.
- Die angegebenen Mengen basieren auf Erfahrungswerten und Annahmen und dienen ausschließlich der
Vergleichbarkeit der Angebote. Es handelt sich um unverbindliche Annahmen für 48 Monate gesamt, es besteht kein
Anspruch auf eine Mindestabnahme.
- Die Gewichtung der Preispositionen ergibt sich aus den im Preisblatt hinterlegten Mengenansätzen.
- Diese Preisposition fließt in die Bewertung ein.
- Optionale Positionen werden mit den angegebenen Mengen in die Wertung einbezogen, unabhängig von der
tatsächlichen Inanspruchnahme.

Leistung PT für
Implementierungsaufwände
(Anbindung des
Auftraggebers an das

30 PT Diese Position beinhaltet die Implementierung der Anbindung des Auftraggebers an das System des Auftragnehmers,
einschließlich aller erforderlichen Schnittstellen und Softwareanbindungen, sowie das Bereitstellen von
Schulungsunterlagen und Dokumentationen. Zudem sind die Abstimmungen zur Dienstleistungsgestaltung, Anpassungen
und Koordination der technischen sowie fachlichen Anforderungen inbegriffen. Es handelt sich bei der angegebenen
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System des Auftragnehmers
und die erforderlichen
Schnittstellen)

Menge um eine Schätzung (fiktive Kalkulation). Die Abrechnung erfolgt später nach den tatsächlich anfallenden
Aufwänden.
Gemäß Leistungsbeschreibung Ziffer "10.1 Implementierung (Anbindung des Auftraggebers an das System des
Auftragnehmers und die erforderlichen Schnittstellen)".

Hinweise:
- Die Position bezieht sich auf alle Hauptleistungen und optionalen Leistungen.
- PT = Personentag (ein Personentag entspricht 8 Std.)
- Bitte geben Sie jeweils einen Einzelwert in Spalte I ein, der Gesamtwert wird automatisch berechnet
- Die angegebenen Mengen basieren auf Erfahrungswerten und Annahmen und dienen ausschließlich der
Vergleichbarkeit der Angebote. Es besteht kein Anspruch auf eine Mindestabnahme.
- Die Gewichtung der Preispositionen ergibt sich aus den im Preisblatt hinterlegten Mengenansätzen.
- Diese Preisposition fließt in die Bewertung ein.
- Es ist ein realistisch kalkulierter Preis anzugeben. Der Bieter hat die Kalkulation auf Anforderung offenzulegen.

Leistung Preis/Tagessatz
Nachentwicklungen /
Customizing /
entwicklungstechnische
Anpassungen

10 PT Die Position beinhaltet Entwicklungsleistungen, die über Weiterentwicklungen  im Freikontingent gemäß
Leistungskritierien; Ziffer 9.10 „Entwicklungskontigent für Weiterentwicklungen, Anpassungen von Auswertungen, neue
Auswertungen“ hinaus gehen und nicht aufgrund von gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen erforderlich
werden.

Es handelt sich hierbei um eine optionale Position die nach Abruf erfolgt und nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet
wird.

Gemäß Leistungsbeschreibung Ziffer "5.2.12 Weiterentwicklungen".

Hinweise:
- Bitte geben Sie jeweils einen Einzelwert in Spalte I ein, der Gesamtwert wird automatisch berechnet.
- Es ist ein realistisch kalkulierter Preis anzugeben. Der Bieter hat die Kalkulation auf Anforderung offenzulegen.
- Die angegebenen Mengen basieren auf Erfahrungswerten und Annahmen und dienen ausschließlich der
Vergleichbarkeit der Angebote. Es handelt sich um unverbindliche Annahmen für 48 Monate gesamt. Über die tatsächliche
Vertragslaufzeit wird keine Obergrenze vereinbart. Es besteht kein Anspruch auf eine Mindestabnahme.
- Die Gewichtung der Preispositionen ergibt sich aus den im Preisblatt hinterlegten Mengenansätzen.
- Diese Preisposition fließt in die Bewertung ein.

Option Monatlicher Preis für die
Nutzung des BI.-Tools zur
Analyse

48 psch Gegenstand dieser Position ist die Bereitstellung und Nutzung eines Business-Intelligence-(BI)- bzw. Analysetools zur
strukturierten Auswertung der Daten aus der Arzneimittelabrechnungsprüfung sowie der Abrechnungsprüfung gemäß §
300 SGB V. (Optional und Kann-Anforderung)

Annahme: ca. 20 Nutzer Benötigen Zugriff auf das BI-Tool.

Gemäß Leistungsbeschreibung Ziffer "5.9  Kennzahlen und Standardbericht" generell sowie indbesondere "5.9.5
Analysetool/Data-Warehouse".

Hinweise:
- Diese Preisposition fließt nicht in die Bewertung ein.
- Es handelt sich um eine Optionale Preisposition.
- Bitte geben Sie jeweils einen Einzelwert in Spalte I ein, der Gesamtwert wird automatisch berechnet
- Sollten bei einer Preisposition keine Kosten anfallen, so ist der Wert "0" in Spalte I einzutragen.
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- Die angegebenen Mengen basieren auf Erfahrungswerten und Annahmen und dienen ausschließlich der
Vergleichbarkeit der Angebote. Es handelt sich um unverbindliche Annahmen für 48 Monate gesamt, es besteht kein
Anspruch auf eine Mindestabnahme.
- Die Gewichtung der Preispositionen ergibt sich aus den im Preisblatt hinterlegten Mengenansätzen.
- Diese Preisposition fließt in die Bewertung ein.
- Optionale Positionen werden mit den angegebenen Mengen in die Wertung einbezogen, unabhängig von der
tatsächlichen Inanspruchnahme.

Option Digitale verlängerte
Datenaufbewahrung (Aller
Daten) auf Wunsch des
Auftraggebers Pauschale
pro Jahr

4 psch Auf gesonderten Wunsch des Auftraggebers (AG) bietet der Auftragnehmer (AN) die verlängerte digitale Aufbewahrung
(über die im Kapitel "11 Leistungen nach Beendigung des Vertrags" vereinbarte Datenaufbewahrung hinaus) der im
Rahmen dieses Auftrags erzeugten und übergebenen Daten an.

Gemäß Leistungsbeschreibung Ziffer "11.1 Digitale verlängerte Datenaufbewahrung".

Hinweise:
- Bitte geben Sie jeweils einen Einzelwert in Spalte I ein, der Gesamtwert wird automatisch berechnet
- Sollten bei einer Preisposition keine Kosten anfallen, so ist der Wert "0" in Spalte I einzutragen.
- Die angegebenen Mengen basieren auf Erfahrungswerten und Annahmen und dienen ausschließlich der
Vergleichbarkeit der Angebote. Es handelt sich um unverbindliche Annahmen für 48 Monate gesamt, es besteht kein
Anspruch auf eine Mindestabnahme.
- Die Gewichtung der Preispositionen ergibt sich aus den im Preisblatt hinterlegten Mengenansätzen.
- Diese Preisposition fließt in die Bewertung ein.
- Optionale Positionen werden mit den angegebenen Mengen in die Wertung einbezogen, unabhängig von der
tatsächlichen Inanspruchnahme.

Option Preis für Schulungen
(außerhalb der  der
Implementierung) pro
Stunde

12 h Für die in der Leistungsbeschreinung im Kapitel "6 Anwendungssysteme" sowie unter Ziffer "5.9.5 Analysetool/ Data-
Warehouse" beschriebenen Tools (einschließlich des BI-/Analysetools zur Arzneimittelabrechnungsprüfung und
Abrechnungsprüfung nach § 300 SGB V sowie weiterer spezifizierter Softwarelösungen) bietet der Auftragnehmer (AN)
die Durchführung von Schulungen für die Anwender des Auftraggebers (AG) an. Ziel der Schulungen ist es, den AG
mit den verschiedenen Tools vertraut zu machen und deren effiziente Nutzung in den jeweiligen Geschäftsprozessen
sicherzustellen.

Gemäß Leistungsbeschreibung Ziffer "10.2 Schulungen".

Hinweise:
- Bitte geben Sie jeweils einen Einzelwert in Spalte I ein, der Gesamtwert wird automatisch berechnet
- Sollten bei einer Preisposition keine Kosten anfallen, so ist der Wert "0" in Spalte I einzutragen.
- Die angegebenen Mengen basieren auf Erfahrungswerten und Annahmen und dienen ausschließlich der
Vergleichbarkeit der Angebote. Es handelt sich um unverbindliche Annahmen für 48 Monate gesamt, es besteht kein
Anspruch auf eine Mindestabnahme.
- Die Gewichtung der Preispositionen ergibt sich aus den im Preisblatt hinterlegten Mengenansätzen.
- Diese Preisposition fließt in die Bewertung ein.
- Optionale Positionen werden mit den angegebenen Mengen in die Wertung einbezogen, unabhängig von der
tatsächlichen Inanspruchnahme.

Option Jährlicher Preis für Tool zur
Artikelrecherche

4 psch Jährlicher Preis für Tool für Artikelrecherche (Optional und Kann-Anforderung). Sofern Kosten für die Bereitstellung des
Tools zur Artikelrecherche anfallen sind diese hier zu erfassen. Es handelt sich um den Gesamtpreis für die Lesezugänge
von 100 Mitarbeitenden gesamt pro Jahr.
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Gemäß Leistungsbeschreibung Ziffer 6.5 Tool für Artikelrecherche Optionale Leistung (Kann-Anforderung).

Hinweise:
- Diese Preisposition fließt nicht in die Bewertung ein.
- Es handelt sich um eine Optionale Preisposition
- Es handelt sich um eine KANN-AnforderungBitte geben Sie jeweils einen Einzelwert in Spalte I ein, der Gesamtwert wird
automatisch berechnet
- Sollten bei einer Preisposition keine Kosten anfallen, so ist der Wert "0" in Spalte I einzutragen.
- Die angegebenen Mengen basieren auf Erfahrungswerten und Annahmen und dienen ausschließlich der
Vergleichbarkeit der Angebote. Es handelt sich um unverbindliche Annahmen für 48 Monate gesamt, es besteht kein
Anspruch auf eine Mindestabnahme.

Option Jährlicher Preis für Tool
für Erstattungsbeträge der
Kostenerstattungen nach
§13 Abs. 2 SGB V und
Wunscharzneimittel

4 psch Jährlicher Preis für Tool für Erstattungsbeträge der Kostenerstattungen nach §13 Abs. 2 SGB V oder Wunscharzneimittel
(Optional und Kann-Anforderung). Sofern Kosten für die Bereitstellung des Tools anfallen sind diese hier zu erfassen. Es
handelt sich um den Gesamtpreis für die Zugänge von 100 Mitarbeitenden gesamt pro Jahr.

Gemäß Leistungsbeschreibung Ziffer 6.6 Tool für Erstattungsbeträge der Kostenerstattungen nach §13 Abs. 2 SGB V oder
Wunscharzneimittel (Kann-Anforderung).

Hinweise:
- Diese Preisposition fließt nicht in die Bewertung ein.
- Es handelt sich um eine Optionale Preisposition
- Es handelt sich um eine KANN-AnforderungBitte geben Sie jeweils einen Einzelwert in Spalte I ein, der Gesamtwert wird
automatisch berechnet
- Sollten bei einer Preisposition keine Kosten anfallen, so ist der Wert "0" in Spalte I einzutragen.
- Die angegebenen Mengen basieren auf Erfahrungswerten und Annahmen und dienen ausschließlich der
Vergleichbarkeit der Angebote. Es handelt sich um unverbindliche Annahmen für 48 Monate gesamt, es besteht kein
Anspruch auf eine Mindestabnahme.
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